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Unterschiede zwischen Dauergrabpflege und Jahresgrabpflege

	 Dauergrabpflege 	 Jahresgrabpflege

E Einmalige Zahlung für viele Jahre 	 E Jährliche Zahlung

E Preissteigerungen sind ausgeschlossen 	 E Preissteigerungen jährlich möglich

E Automatische Regelung der Friedhofs-	 E Nach einer Betriebsaufgabe muss
	 gärtner-Nachfolge bei Betriebsaufgabe		  ein neuer Gärtner selbst gesucht
			   werden

E Übergeordnete Stelle kontrolliert die	 E Friedhofgärtner kontrolliert seine 		
	 ordnungsgemäße Pflegeleistung 		  Leistung selbst

E Mündelsichere Geldanlage durch eine	 E Geld wird nicht angelegt
	 Dauergrabpflegeeinrichtung

E Auch als Vorsorge abschließbar 	 E Nur als sofortige Leistung

E Erben können das Geld nicht auslösen	 E Vertrag braucht nach Ablauf des
	 (Sozialamt auch nicht)		  Jahres von Erben nicht fortgeführt 		
			   zu werden


